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Wir pflegen die Kultur der Achtsamkeit
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Institutionelles Schutzkonzept

1. Einführung:

Die Caritas ist seit Jahren bemüht in ihren Einrichtungen Konzepte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern zu implementieren. In der UN Kinderrechtskonvention sowie im Deutschen Strafrecht werden Maßnahmen gefordert, um Kinder vor allen Formen von sexualisierter Gewalt zu schützen. 

Von diesem Konzept umfasst sind alle Facetten und Ausprägungen von Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt sowohl zwischen Mitarbeitern und Patienten oder deren Angehörigen wie auch unter Mitarbeitern.

Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung gegenüber den uns anvertrauten Kindern, die wir durch genaues Hinschauen, klares Benennen des Beobachteten und dem Ermöglichen von Veränderungen zum Schutz der Kinder wahrnehmen können. So ist unser Kinderkrankenhaus ein sicherer Ort für alle.

Definition sexuelle Gewalt: 
Jede sexuelle Handlung,
· die gegen den Willen eines Menschen vorgenommen wird
· die mit einem scheinbaren Einvernehmen unter Ausnutzung der fehlenden Einwilligungsfähigkeit und/oder einer Machtposition vorgenommen wird 
· der die Person aufgrund körperlicher, sprachlicher, gesundheitlicher, kognitiver oder psychischer Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann
· sprachliche sexuelle Gewalt

Beispiele für Machtmissbrauch:
· grober Körperkontakt bei medizinischen und pflegerischen Handlungen
· emotionale Gewalt wie z. B. inadäquate Zurechtweisung
· Vernachlässigung von altersspezifischen Bedürfnissen der Kinder
· Verbal oder körperlich aggressives Verhalten von Begleitpersonen

Das Präventionskonzept soll ein essentieller Baustein unserer weiteren Team- und Organisationsentwicklung sein, mit dem Ziel:
· das Bewusstsein für gefährdende Situationen hinsichtlich möglicher Übergriffe zu schärfen
· sexualisierte Gewalt in unserem Hause unmöglich zu machen
· eine konkrete Vorgehensweise vorzugeben, wenn der Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder Machtmissbrauch auftritt
· die Mitarbeiter vor ungerechtfertigten Vorwürfen zu schützen
· den Patienten bzw. den gesetzlichen Vertretern klare Wege zu benennen, wie sie im Falle eines sexuellen oder Machtübergriffes handeln können
· die Patienten/Betroffenen sofort zu schützen
· zum Nachdenken über unseren Umgang mit den uns anvertrauten Personen anzuregen

Dies kann nur gelingen, wenn jeder Einzelne im Arbeitsalltag aufmerksam ist und sich an der Entwicklung und Verwirklichung der Maßnahmen zur Prävention aktiv beteiligt.

So wollen wir unser Konzept verstanden wissen: als Grundlage das Thema im Alltag wahr zu nehmen, untereinander zu besprechen, Hinweise umzusetzen und Rückmeldungen zu geben damit wir uns und unser Konzept weiter entwickeln können. Das gilt für Mitarbeiter sowie für Patienten und deren Eltern.

Die Strukturen und Regeln zur Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch werden hier transparent und nachvollziehbar dargestellt.

Dieses Konzept gilt für alle Mitarbeiter und ist arbeitsrechtlich verbindlich.

2. Risikoanalyse

Für eine Kultur der Achtsamkeit ist jeder Einzelne gefordert genau hinzuschauen und zu klären, ob Beobachtungen mit den Grundwerten unserer Gesellschaft übereinstimmen.

Besondere Beachtung müssen folgende Patientengruppen finden:
· chronisch kranke Patienten
· behinderte Patienten
· Patienten mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten
· verhaltensauffällige, psychisch belastete oder emotional bedürftige Patienten
· nicht kooperierende Patienten
· unbeobachtete Situationen unter bestimmten Bedingungen (genitale Untersuchung, Nachtschicht, bewusstseinseingeschränkte Patienten, abgedunkelter Raum, postoperativ)
· außergewöhnliche Belastungen/Stress

Auch Mitarbeiter aus bestimmten Arbeitsbereichen sind einem höheren Risiko für Gewalterfahrungen ausgesetzt, z. B. Mitarbeitende in der interdisziplinären Notaufnahme. Ferner gehören KrankenpflegeschülerInnen zu einer Gruppe mit erhöhtem Risiko. Sie werden ausdrücklich aufgefordert, sich in unklaren Situationen sofortige Unterstützung bei der Stationsleitung, der Schichtleitung oder den hier genannten Ansprechpartnern zu holen.

3. Arbeitsrechtliches Vorgehen
zuständig: Personalabteilung

3.1 Erweitertes Führungszeugnis für alle Mitarbeiter
Alle Mitarbeiter einschließlich der Chefärzte und der im Haus tätigen Ordensleute legen ein erweitertes Führungszeugnis (Belegart NE) vor. Zusätzlich alle Personen, die länger als 3 Monate im Haus sind sowie alle im Haus ehrenamtlich tätigen Personen.
Bei allen Schülern, die im Rahmen der Ausbildung zur Pflegekraft im Haus einen Einsatz ableisten, liegt am Stammhaus ein Führungszeugnis vor.

Eine erneute Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses erfolgt alle 5 Jahre. Dies ist nötig, da wir keine Behörde sind und somit keine automatische polizeiliche Meldung bei einschlägigen Vergehen bekommen. Die Mitarbeiter werden hierzu von der Personalverwaltung aufgefordert, die Kosten werden von der Klinik erstattet.

3.2 Zusatz zum Arbeitsvertrag
"Die Mitarbeiterin ist in besonderem Maße verantwortlich, auf die körperliche und seelische Unversehrtheit der uns anvertrauten Schutzbefohlenen zu achten. Dies betrifft neben ihrem eigenen Arbeitsbereich auch die sensible Wahrnehmung bei anderen Personen im Umgang mit Menschen, die sich in unserem Haus aufhalten." 
Hinweis: Für männliche Mitarbeiter wird die entsprechende Formulierung verwendet.

3.3 Ehrenerklärung und Erläuterungen hierzu
Die Ehrenerklärung und Erläuterungen werden den Mitarbeitern ausgehändigt und von diesen unterschrieben.

3.4 Selbstauskunftsverpflichtung
Diese Angaben werden zu jeder Neueinstellung mit Vertrag nach AVR Caritas im Personalbogen erhoben.

	Im Bundeszentralregister getilgte oder tilgungsfreie Strafen und im bisherigen Strafregister enthaltene Eintragungen, die nicht in das Bundeszentralregister übernommen werden, brauchen nicht angegeben zu werden.

1.	Gerichtliche Strafen	□  nein   □  ja, folgende:
2.	Dienststrafen		□  nein   □  ja, folgende:
3.	Schwebt z.Zt. ein Straf-oder Dienstverfahren gegen Sie?
	   □  nein   □  ja
4.	Ein erweitertes Führungszeugnis (Belegart NE) werde ich unverzüglich bei der zuständigen Meldebehörde beantragen und dem Arbeitgeber vorlegen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass wissentlich falsche Angaben die fristlose Kündigung oder die Anfechtung der Einstellung nach sich ziehen können.



3.5 Verhaltenskodex
Dieser wird von der Verwaltung mit den allgemeinen Einstellungsunterlagen ausgegeben. 
Ferner ist er nachzulesen im Intranet und hängt in den Sozialräumen.
In der Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege werden Leitbild und Verhaltenskodex dezidiert besprochen.


4. Personalführung
	zuständig: jeweilige Leitungen

Das Wissen um die Taktiken von Tätern beginnt schon vor der Einstellung. Täter suchen bevorzugt Einrichtungen mit folgenden Gegebenheiten:
· Hierarchische Strukturen
· Autoritäre Führung
· Intransparente und/oder inkonsequente Führungsstile
· Große Nähe zu Kindern und Jugendlichen
· Wenig Autonomie der Kinder und Jugendlichen
· Traditionelle Rollenbilder
· Keine klare Grenze zwischen beruflichen und privaten Kontakten
· Hohe Bedürftigkeit der Kinder und Jugendlichen

Jede Führungskraft muss über ein ihrer Verantwortung entsprechendes Fachwissen sowie entsprechende Handlungskompetenzen verfügen. Es ist verpflichtend für alle Führungskräfte sich die Informationen und das benötigte „Handwerkszeug“ hierzu anzueignen. Das heißt, sie müssen sowohl Methoden der Prävention sexueller Gewalt kennen und anwenden als auch Maßnahmen der Intervention gemäß diesem Konzept einleiten können.

4.1 Vorstellungsgespräch
Das Thema sexualisierte Gewalt bereits in einem Vorstellungsgespräch anzusprechen wird als schwierig erlebt und kann neben der erwünschten Abschreckung potentieller Täter auch zur Irritierung des Bewerbers führen. Die Möglichkeit z. B. über mögliche berufliche Risiken zu reflektieren oder darüber, was professionelles Arbeiten im Umgang mit Schutzbefohlenen bedeutet, kann stattdessen verwendet werden.

4.2 Einarbeitung der Mitarbeiter
In den Bereichen Ärzte, Pflege, Therapeuten und Reinigung wird in der ersten Einarbeitungswoche das Präventionskonzept besprochen. Dies ist als fester Bestandteil in die jeweiligen Einarbeitungshandbücher aufgenommen. Verantwortlich für das Ansprechen ist die Stationsleitung, bzw. die jeweils zuständige Führungskraft.

4.3 Mitarbeitergespräche
In den alle zwei Jahre stattfindenden Mitarbeitergesprächen soll das Thema Nähe - Distanz angesprochen werden. Das Thema ist in den jeweiligen Vordrucken im BITQMS hinterlegt. 
Bei Bedarf werden zusammen mit der jeweiligen Führungskraft Möglichkeiten zum Selbstschutz, zum Erkennen der eigenen Grenzen und evtl. Unterstützungsbedarf besprochen.

4.4 Teamtreffen
1 x jährlich wird in Teamsitzungen zum Thema sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch gesprochen. Bereiche in denen keine Teamsitzungen stattfinden werden Gesprächsmöglichkeiten mit Mitgliedern der Präventionsgruppe angeboten.

5. Qualifizierung der Mitarbeitenden
Mitarbeitende brauchen ein ausreichendes Grundwissen zum Thema sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch, um dies erkennen und dann richtig handeln zu können.
Um die Basis, auf der die Mitarbeiter ihre Handlungskompetenz aufbauen können, zu verbreitern, werden regelmäßige innerbetriebliche Fortbildungen angeboten. Eingeladen zu den Schulungen werden ausdrücklich alle Mitarbeiter, egal aus welchem Bereich.
Schwerpunkt der Schulungen ist die Befähigung der MA verschiedene Formen von sexualisierter Gewalt frühzeitig wahrzunehmen und dann richtig zu handeln.

Wichtige Bausteine einer guten Qualifizierung (und einer gleichzeitigen Prävention) beinhalten folgendes:
· Vorkommen und Gründe für sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch
· Nähe- und Distanzregulation
· Täterstrategien
· Psychodynamik des Verhaltens von Betroffenen
· Dynamiken in Institutionen und deren begünstigenden Strukturen
· Kommunikations- und Konfliktfähigkeit sowohl auf individueller wie auch auf Institutsebene
· Reflexion der eigenen Haltung
· Eigene Handlungsmöglichkeiten

6. Präventionsmaßnahmen im Kinderkrankenhaus
Das Nähe - Distanz - Verhältnis hat in der medizinischen Betreuung von Kindern eine andere Struktur wie zum Beispiel im Heimbereich. Diesem Umstand muss Rechnung getragen werden. So ist eine Behandlung von Kindern auf Grunde des Alters, fehlender Einsicht oder Kooperationsbereitschaft häufig nur unter Anwendung von körperlich beschränkenden Maßnahmen (z. B. Festhalten bei Anlage einer Infusion oder bestimmten Untersuchungen) möglich.
Eine Behandlung nicht einwilligungsfähiger Kinder ist durch den Elternwillen, dem man Übereinstimmung mit dem mutmaßlichen Kinderwillen unterstellt, gerechtfertigt.

Wesentliche Präventionsmaßnahmen sind im Verhaltenskodex (siehe Anhang) festgelegt.

Es ist oft schwierig sexuelle Gewalt oder Grenzüberschreitungen im eigenen Arbeitsumfeld wahrzunehmen. Täter oder Täterinnen sind häufig gut integriert, engagiert und fachlich geschätzte Kollegen, denen grenzüberschreitende Verhaltensweisen nicht zugetraut werden. Ein vager Verdacht ist eine herausfordernde Situation für Mitarbeiter. Dennoch ist jeder Mitarbeiter in der Pflicht dies proaktiv für sich zu klären. 
Folgende Überlegungen können bei der Klärung der eigenen Wahrnehmungen – sofern sie nicht klar sind – helfen:
· Persönliche, schriftliche Notizen über die Beobachtungen und dabei entstandene Sorgen
· Ausfüllen des Selbstreflexionsbogens
· Kontakt und ruhiges Gespräch mit Vorgesetztem oder einem Mitglied der Präventionsgruppe
· Kontakt zu externen Ansprechpartnern, mit ggf. pseudonymisierten Angaben

Tatsächlich beobachtete Grenzüberschreitungen oder Gewalt müssen baldmöglichst einem internen Ansprechpartner mitgeteilt werden (siehe Punkt 7). 
Der Mitarbeiter hat auch im Falle einer falschen Einschätzung - sofern sie nicht vorsätzlich geschieht - keinerlei Nachteile zu befürchten. Die Ansprechpartner müssen die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten allzeit wahren.
Eine verdächtige Person sollte in keinem Fall daraufhin vom beobachtenden Mitarbeiter oder seiner Führungskraft angesprochen werden. Dies obliegt alleine der Interventionsgruppe.
Um die allgemeine Kommunikations- und Konfliktfähigkeit der Mitarbeiter zu fördern, bietet der Träger Schulungen zum Kommunikationstraining mit Eltern, eine Balintgruppe sowie Schulungen zur Gesprächsführung für Führungskräfte an.

6.1 Prävention - "Kein Täter werden"
Menschen mit sexuellem Interesse an Kindern oder Jugendlichen begehen nicht zwangsläufig sexuellen Missbrauch. Daher wird zwischen Pädo-/Hebephilie und sexuellem Kindesmissbrauch unterschieden. 3 - 6 % aller Männer in Deutschland geben an sexuelle Phantasien für Kinder zu haben, bei Frauen scheint dies seltener der Fall zu sein. Sexueller Kindesmissbrauch kann andererseits ebenso bei Menschen mit sexueller Orientierung auf Erwachsene, aber z. B. psychischer Erkrankung oder in Zusammenhang mit anderen Schwierigkeiten auftreten. 
Nehmen sie an sich oder an Mitmenschen Hinweise wahr, die Anlass zur Vermutung geben, dass eine Pädophilie vorliegt, können sie sich an das Präventionsnetzwerk "Kein Täter werden" wenden.
Dieses Präventionsnetzwerk bietet ein kostenloses und durch die Schweigepflicht geschütztes Behandlungsangebot für Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen und deshalb therapeutische Hilfe suchen. 

Sexualwissenschaftliche Ambulanz der Universität Regensburg
Telefon: 0941 / 94 11 088
E-Mail: kontakt@kein-taeter-werden-bayern.de

7. Ansprechpartner
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „institutionelles Schutzkonzept“ sind aus verschiedenen Arbeitsbereichen. Neuaufnahmen nach Rücksprache gerne möglich. Die hierfür aufgewendete Zeit ist Arbeitszeit.
Die Arbeitsgruppe setzt sich aus einer Präventions- und einer Interventionsgruppe zusammen.

7.1 Aufgaben Präventionsgruppe
· Sie nehmen als Vertrauenspersonen Hinweise auf sexualisierte Gewalt oder Machtmissbrauch entgegen und leiten das weitere Vorgehen ein.
· Sie helfen eine gute Kommunikationskultur zum Thema zu schaffen
· Sie sind maßgeblich an der Weiterentwicklung des Präventionskonzeptes sowie beim Qualitätsmanagement dazu beteiligt
· Sie wirken direkt an der Implementierung des Konzeptes mit
· Sie unterliegen der Schweigepflicht. Sie sind in besonderer Weise für einen sensiblen und kollegialen Umgang mit Informationen verantwortlich
· Sie vernetzen sich mit anderen Kliniken, der Diözese und ggf. weiteren das Schutzkonzept tangierenden Strukturen




7.2 Aufgaben der Interventionsgruppe
6 Führungskräfte aus der Präventionsgruppe bilden die Interventionsgruppe. Sie werden bei jedem Verdachtsfall informiert und entscheiden entsprechend dem Ablaufschema über das konkrete weitere Vorgehen.

Die vom Arbeitgeber benannten Mitglieder der Präventions- und Interventionsgruppe sind:


Interventions-gruppe
Präventionsgruppe















	Präventionsgruppe

Regelmäßige Treffen 
(2 x pro Jahr)
	Interventionsgruppe

Aktivierung bei Verdachtsfall 
(Vorgehen nach Ablaufschema)


	Aufgaben:
Hinweise entgegennehmen
Weiterentwicklung Konzept
Implementierung
Öffentlichkeitsarbeit
Vernetzung

	Aufgaben: 
Bildung einer Sondierungskommission
Dokumentation
Meldung
Archivierung

	Namen
	Namen




7.3 Aufgaben der externen Ansprechpartner
· Hinweise bei Anhaltspunkten auf sexuelle Gewalt von Angehörigen oder Mitarbeitern entgegennehmen
· Geschäftsführung informieren 
· Weiteres Vorgehen nach Ablaufschema

externe Ansprechpartner sind:
· Missbrauchsbeauftragte der Diözese 	
Namen, Adressen und Email
· Missbrauchsbeauftragte des Ordens 
· Hilfetelefon Sexueller Missbrauch:	0800-22 55 530 (kostenfrei) 
· ISEF Jugendamt
· Polizei 

8. Das Vorgehen bei Anhaltspunkten
Die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten müssen in jeder Phase gewahrt bleiben.

8.1. Vorgehensweise
Bei Hinweisen oder Anhaltspunkten auf sexuelle Gewalt oder einen Machtmissbrauch hat der Mitarbeiter folgende Möglichkeiten:
· Er verfasst eine schriftliche Aufzeichnung (zunächst für sich selber) zu seinen Beobachtungen
· Er füllt den im Anhang befindlichen Selbstreflexionsbogen aus
· Er bespricht den Sachverhalt (u. U. anonym) mit einer Vertrauensperson, vorzugsweise einem Mitglied der Präventionsgruppe.
· Er informiert einen Ansprechpartner

Wird eine Führungskraft oder ein anderer Ansprechpartner über einen verdächtigen Sachverhalt informiert, ist sie verpflichtet, die Informationen unverzüglich an die Geschäftsführung oder ein anderes Mitglied der Interventionsgruppe zu melden. 

Daraufhin erfolgt eine Plausibilitätsprüfung des Sachverhaltes. Hierbei ist größtmögliche Sorgfalt und Diskretion gefordert. Die Plausibilitätsprüfung erfolgt gemeinsam von mindestens drei Mitgliedern der Interventionsgruppe.
Besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes eines Mitgliedes der Interventionsgruppe, darf dieses nicht an den Beratungen oder Entscheidungen teilnehmen.
Zu wahren sind Vertraulichkeit und Diskretion zum Schutz aller beteiligten Personen (der Patienten, des Meldenden und des Mitarbeiters, gegen den der Verdacht geäußert wurde).
Bereits in dieser Phase muss eine vollständige Unterbrechung des Kontaktes zwischen dem mutmaßlichen Verursacher und dem Betroffenen erfolgen.
Mitarbeiter, die in irgendeiner Weise in den Fall involviert sind, müssen sich für eine Befragung zur Verfügung stellen.
Aus der Plausibilitätsprüfung ergeben sich zwei Verlaufsmöglichkeiten:

A	Die geschilderte Situation kann ohne Anhalt für Gewalt oder Machtmissbrauch geklärt werden. Dies ist schriftlich zu dokumentieren und den Beteiligten zurück zu melden.
B	Der Sachverhalt scheint plausibel.

Sofern nicht Punkt A vorliegt, muss ein standardisiertes Vorgehen nach dem hauseigenen Flussdiagramm erfolgen:

Alle Punkte werden in situationsbezogener Reihenfolge abgearbeitet: 
· Der Betroffene wird vor weiteren Kontakt mit dem vermutlichen Verursacher geschützt.
· Die Diözesanbeauftragten werden informiert und in die weitere Entscheidungsfindung mit einbezogen.
· Mit den Eltern des betroffenen Kindes, bzw. dem Betroffenen selber wird gesprochen (weiteres Vorgehen, Ansprechpartner, Unterstützungsangebote).
· Sofern arbeitsrechtliche Konsequenzen zu ergreifen sind, ist unser Justiziar hinzuzuziehen.
· Unter welchen Umständen ein Gespräch mit dem Beschuldigten geführt wird, wird im Einzelfall entschieden. Sollte ein Gespräch ohne Ermittlungsbehörden erfolgen, ist verpflichtend eine einrichtungsexterne Fachkraft (z. B. ISEF, Jugendamt, Anwalt) hinzuzuziehen. Die Gesprächsführung sollte nur durch eine geschulte Person in Anwesenheit mindestens einer weiteren Person erfolgen.
· Der Beschuldigte wird freigestellt. Dies kann aus arbeitsrechtlichen Gründen nur durch den Geschäftsführer erfolgen. Oder er arbeitet ohne jeglichen Patienten/Betroffenenkontakt. Für den Beschuldigten gilt weiterhin die Fürsorgepflicht. Ihm wird angeboten eine externe Beratung, ggf. therapeutische Begleitung aufzusuchen (Vermittlung möglich durch die Präventionsbeauftragten).
· Klärung einer Anzeige bei der Strafverfolgungsbehörde (s.u.)


8.2 Intervention
Mögliche akute Interventionen sind:
· Freistellung
· Versetzung
· Ermahnung
· Abmahnung
Die Entscheidung erfolgt immer im Einzelfall und muss verhältnismäßig sein.


8.3 Strafverfolgung
Die Strafverfolgungsbehörden werden bei tatsächlichen Anhaltspunkten von einem Mitglied der Interventionsgruppe verpflichtend informiert, soweit nicht der ausdrückliche Wille des Opfers oder der gesetzlichen Vertreter dagegensteht. Der/die Betroffene wird hierüber informiert. 
Bei tatsächlichen Anhaltspunkte kann und soll die Polizei auch ohne vorherige Anhörung des Beschuldigten oder des Opfers eingeschaltet werden.

8.4 Begleitung und Unterstützung mutmaßlicher Opfer und deren Familien
Erfolgt die Meldung des Verdachts auf sexuelle Gewalt durch das Kind oder seine Eltern, wird dies von den entgegennehmenden Ansprechpartnern schriftlich dokumentiert und soll von beiden Seiten unterzeichnet werden.
Die betroffene Familie wird durch einen internen oder externen Ansprechpartner begleitet. Dieser ist für organisatorische Hilfen wie auch dafür zuständig, der Familie professionelle therapeutische Begleitung zu ermöglichen.

Zur Feststellung möglicher körperlicher Verletzungen wird der Familie eine extern durchgeführte Untersuchung (z. B. Rechtsmedizin München) angeboten.

Die Eltern werden auf Wunsch an Beratungsstellen vermittelt:
· Hilfetelefon sexueller Missbrauch Tel.: 0800/2255530
· Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“: 116111 (kostenfrei und anonym), Sprechzeiten Mo bis Sa: 14 bis 20 Uhr, www.nummergegenkummer.de
· Jugendamt 


8.5 Rehabilitation
Kann ein Verdacht ausgeräumt werden, hat der Arbeitgeber aufgrund seiner Fürsorgepflicht die Aufgabe den Beschuldigten zu rehabilitieren und eine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit zu schaffen.
Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen: 
· Es erfolgt kein Eintrag in die Personalakte
· Der Mitarbeiter (und ggf. eine von ihm benannte Vertrauensperson) wird bei der Planung der Rehabilitation mit einbezogen
· Involvierte Personen werden klar informiert und sind verantwortlich an der Rehabilitierung mitzuwirken
· Dem Mitarbeiter können externe Unterstützungsangebote gemacht werden
· Es gibt keine zeitliche Befristung hilfreicher klinikinterner Maßnahmen zur Rehabilitation
· Aufzeichnungen werden unmittelbar nach Ausräumung des Verdachtes und Abschluss des Falles abschließend vernichtet
· Es wird im Einzelfall geprüft, ob etwaig anfallende Kosten von der Klinik übernommen werden.

8.6 Unterstützung weiterer Mitarbeiter
Auswirkungen eines Verdachtes – unabhängig von dessen endgültiger Bewertung - können einen großen Einfluss auf ein Team haben. 
Der Träger ermöglicht allen Beteiligten die Bearbeitung der im Zusammenhang mit den Vorwürfen aufgetretenen Belastungen, z. B. durch Supervisionen oder anderen geeigneten Verfahren. 
Diese Möglichkeiten sind zeitlich nicht befristet und im Einzelfall mit dem Geschäftsführer abzustimmen. 
Nachsorge und begleitende Maßnahmen sind gleichzeitig auch erneute Präventionsarbeit und in diesem Sinne wertvoll zum Schutz vor weiteren Übergriffen.


9. Dokumentation
Alle Informationen, Hinweise und Verfahrensabläufe bezogen auf konkrete Fälle in Zusammenhang mit sexueller Gewalt oder Machtmissbrauch sind in der Einrichtung sorgfältig zu dokumentieren, zu unterzeichnen und gegen unberechtigte Einsicht Dritter geschützt aufzubewahren. Dies erfolgt in unserem Haus verantwortlich durch die Geschäftsführung und die Personalabteilung.


10. Öffentlichkeitsarbeit
Im Krisenfall ist der Träger - in Verständigung mit allen Beteiligten - für eine angemessene Information der Öffentlichkeit verantwortlich. Jede Kommunikation, insbesondere mit der Presse in Zusammenhang mit dem Verdacht auf hausinterne sexuelle Gewalt oder Machtmissbrauch erfolgt ausschließlich über eine im jeweiligen Einzelfall vom Geschäftsführer benannte Person. Mitarbeiter müssen auf diese verweisen und dürfen selber keinerlei Auskünfte geben.

Allgemeine Informationen zu unserem institutionellen Schutzkonzept werden von unserer Pressereferentin lanciert. Dies betrifft die Homepage, Mitarbeiterzeitung und ggf. weitere Medien.

Wichtige Links:
· Koordinationsstelle zur Prävention sex. Missbrauchs der Erzdiözese 
· Bundesbeauftragter 			http://beauftragter-missbrauch.de/
· Netzwerk „Kein Täter werden“	https://www.kein-taeter-werden.de/



11. Qualitätsmanagement
Sollten sich bei der Auswertung eines Falles Hinweis auf eine künftig effektivere Prävention ergeben, sind geänderte Maßnahmen zu ergreifen und umzusetzen.

Die Arbeitsgruppe institutionelles Schutzkonzept trifft sich 2 x jährlich.

Alle 2 Jahre findet eine Evaluation des institutionellen Schutzkonzeptes und seiner Implementierung unter Einbeziehung des klinikinternen QMs statt.

12. Anhang
Verhaltenskodex
Ehrenerklärung mit Erläuterungen
Schema Vorgehensweise
Selbstreflexionsbogen

Bei Verwendung der grammatikalisch männlichen oder weiblichen Form in diesem Text ist immer das andere Geschlecht gleichfalls gemeint!
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